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AVG §68 Abs1;

VwRallg;

WRG 1959 §138 Abs1 lita;

WRG 1959 §138 Abs2;

WRG 1959 §138 Abs6;

Rechtssatz

Da zwischen der Entscheidung über das Begehren eines Betro9enen auf Beseitigung einer Maßnahme und dem

Begehren auf Bewilligung der gesetzten Maßnahme nicht Identität der Sache iSd § 68 Abs 1 AVG herrscht (Hinweis E

13.11.1997, 97/07/0035), steht dem Adressaten eines auf Begehren eines Betro9enen erlassenen wasserpolizeilichen

Auftrages verfahrensrechtlich auch die Möglichkeit o9en, nachträglich einen Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung

der von einem solchen, auf Verlangen eines Betro9enen erteilten wasserpolizeilichen Auftrages betro9enen Anlage

einzubringen (Hinweis E 23.4.1998, 98/07/0004).
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